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euro26.ch/eguide
Schweizweit sparen

24 h Personen- 
Assistance: Für  
Member inklusive 

Deine euro26 Karte ist auch eine  
Versicherungskarte 

Ebenso die euro26 VISA Card und die 
UBS / euro26 Cards. Mit der 24 h Personen-
Assistance bist du weltweit versichert  
und wirst im Notfall gesucht und ins 
nächste Spital oder nach Hause gebracht, 
z. B. bei Krankheit oder Unfall. Mehr dazu 
auf Seite 19.

Lieber die komplette MobiJeunes 
Reiseversicherung?
Die 24 h Personen-Assistance kannst du 
nach Belieben ausbauen:
• �Mit einer Annullationskostenversiche-

rung inklusive Ersatzreise 
• ��Mit einer Reisegepäckversicherung 
• ��Mit der 24 h Motorfahrzeug-Assistance
• �Mit der Annullationskosten- und  

24 h Personen-Assistanceversicherung 
(Haustiere)

Frag die Mobiliar-Generalagentur in  
deiner Nähe!

Für den Ernstfall: das Notfallset

Mit dem Notfallset (ab Seite 22) hast du in 
heiklen Situationen immer und überall die  
richtige Telefonnummer für den Anruf in die 
Schweiz und eine Checkliste zur Hand. Set  
heraustrennen und einstecken!

Tipp
Kläre schon vor der Abreise ab, wie du versi-
chert bist. Unsicher? Lass dich beraten, deine 
Generalagentur der Mobiliar hilft gerne.  
Oder mach den Versicherungs-Check auf  
www.mobijeunes.ch

24 h Personen-Assistance im Überblick
All dies bietet die Versicherung für unterwegs, die in deiner euro26 Karte steckt:

Du erkrankst, verunfallst oder verstirbst:
• Hilfeleistung durch Mobi24 	 24 h Notruf 0844 84 84 84
• Kosten für Rettungsaktionen 	 betraglich unbegrenzt
• Kosten für Suchaktionen 	 bis CHF 50 000.–
• Rückzahlbarer Kostenvorschuss für ärztliche Behandlung 	 bis CHF 5000.–
• Transportkosten ins Spital 	 betraglich unbegrenzt
• �Besuchskosten für zwei nahestehende Personen bei  

Spitalaufenthalt 	 bis CHF 10 000.–
• �Mehrkosten der direkten Rückreise  

inkl. Sanitätsheimschaffung 	 betraglich unbegrenzt
• Bergung und Heimschaffung der verstorbenen Person 	 betraglich unbegrenzt
• �Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegung bei  

unvorhergesehenen Aufenthalten 	 bis 7 Tage
• Reisemehrkosten bei Fortsetzung der Reise 	 bis CHF 1000.–

Wenn dein gleichzeitig gebuchter Reisebegleiter erkrankt, verunfallt oder stirbt, 
werden dir folgende Leistungen erbracht:
• Hilfeleistung durch Mobi24 	 24 h Notruf 0844 84 84 84
• Mehrkosten der direkten Rückreise 	 betraglich unbegrenzt
• �Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegung bei  

unvorhergesehenen Aufenthalten 	 bis 7 Tage
• Reisemehrkosten bei Fortsetzung der Reise 	 bis CHF 1000.–

Zerstörung, Verlust oder Diebstahl von lebensnotwendigen Medikamenten:
• Hilfeleistung durch Mobi24 	 24 h Notruf 0844 84 84 84
• Kosten für das Nachsenden der Medikamente 	 betraglich unbegrenzt
• �Rückzahlbarer Kostenvorschuss für Beschaffung von  

Medikamenten vor Ort 	 bis CHF 5000.–
• Mehrkosten der direkten Rückreise 	 betraglich unbegrenzt

Eine dir nahestehende Person oder dein Stellvertreter am Arbeitsplatz erkrankt, 
verunfallt oder stirbt:
• Medienrückrufkosten 	 betraglich unbegrenzt

Beschädigung des Eigentums zu Hause infolge Feuer-, Elementar-, Diebstahl- oder  
Wasserschadens:
• Medienrückrufkosten 	 betraglich unbegrenzt

Mehr Details findest du in den Allgemeinen Bedingungen auf den nächsten zwei 
Seiten, die allein massgebend sind.
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Allgemeine Bedingungen

24 h Personen-Assistance zur Schweizer Jugendkarte euro26 oder Jugendkarte Liechtenstein

Träger der Versicherung ist die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz in Bern, nachfol-
gend «Mobiliar» genannt.
Die Schadenbearbeitung erfolgt im Auftrag der Mobiliar durch die Mobi24 Call-Service-Center AG, nachfolgend 
«Mobi24» genannt.

1	� Wer ist versichert? 
Versichert sind Inhaberinnen und Inhaber der euro26 Karte oder der Jugendkarte Liechtenstein, die ihren 
zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben oder sich zur Zeit eines 
ersatzpflichtigen Schadenereignisses in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein aufhalten.

2	� Wo gilt die Versicherung? 
Die 24 h Personen-Assistance gilt weltweit auf Reisen. Als Reisen gelten unabhängig vom Zweck jegliche 
Fortbewegungen der versicherten Personen ausserhalb von Wohnort und angrenzenden Gemeinden, inkl. 
Sprachaufenthalte bis 12 Monate. Die 24 h Personen-Assistance gilt nur in der Schweiz oder im Fürstentum 
Liechtenstein, wenn die versicherte Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz ausserhalb der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein hat.

3	� Wie lange gilt die Versicherung? 
Der Versicherungsschutz beginnt ab Kauf einer euro26 Karte oder einer Jugendkarte Liechtenstein und endet 
mit dem auf der Karte aufgeführten Ablaufdatum.

4 	 Wann werden welche Leistungen erbracht?
4.1	� Wenn die versicherte Person ernsthaft erkrankt, an erheblichen Schwangerschaftsbeschwerden leidet, 

schwer verunfallt oder stirbt, werden die folgenden Leistungen erbracht:
a 	 Hilfeleistung durch Mobi24;
b 	� die Kosten für notwendige Rettungsaktionen (betraglich unbegrenzt) und Suchaktionen bis max.  

CHF 50 000.–;
c 	� ein rückzahlbarer Kostenvorschuss bis max. CHF 5000.– für ärztliche Behandlung ausserhalb der Schweiz und 

des Fürstentums Liechtenstein;
d 	 die notwendigen Kosten für den Transport ins nächstgelegene, geeignete Spital;
e 	� Besuchskosten bis max. CHF 10 000.– für höchstens zwei der versicherten Person sehr nahe stehende Personen, 

wenn ein Spitalaufenthalt der versicherten Person ausserhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein 
länger als 7 Tage dauert und zum Zeitpunkt der Abreise der Besuchenden keine Repatriierung vorgesehen ist;

f 	� die Mehrkosten der direkten Rückreise, wenn die versicherte Person an ihren Wohnort zurückzukehren oder 
sich dort im Spital zu behandeln lassen wünscht, sowie die Kosten für eine notwendige Begleitung;

g 	� die Mehrkosten der direkten Rückreise, wenn die versicherte Person an der vorgesehenen Rückreise gehindert 
wird oder wenn sie die Reise vorzeitig abbrechen muss;

h 	 die Kosten für die Bergung und Heimschaffung der verstorbenen Person;
i 	� die notwendigen Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten während höchstens 7 Tagen (ohne Spitalkosten), 

wenn die versicherte Person deshalb einen unvorhergesehenen Aufenthalt einschalten, den Aufenthalt verlän-
gern oder zur Pflege eine besser geeignete Unterkunft beziehen muss;

k 	� die Reisemehrkosten bis max. CHF 1000.–, wenn die versicherte Person die Reise deshalb nicht wie vorgesehen 
fortsetzen kann.

4.2 	�Wenn der gleichzeitig gebuchte Reisebegleiter bzw. die Reisebegleiterin ernsthaft erkrankt, an erheblichen 
Schwangerschaftsbeschwerden leidet, schwer verunfallt oder stirbt, werden die folgenden Leistungen 
erbracht:

a 	 Hilfeleistung durch Mobi24;
b 	� die Mehrkosten der direkten Rückreise, wenn die versicherte Person an ihren Wohnort zurückzukehren 

wünscht;
c 	� die notwendigen Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten während höchstens 7 Tagen, wenn die versicherte 

Person deshalb einen unvorhergesehenen Aufenthalt einschalten, den Aufenthalt verlängern oder eine besser 
geeignete Unterkunft beziehen muss;

d 	� die Reisemehrkosten bis max. CHF 1000.–, wenn die versicherte Person die Reise deshalb nicht wie vorgesehen 
fortsetzen kann. Ist die Person, welche den Abbruch, den Unterbruch oder die Verlängerung der Reise durch 
ein versichertes Ereignis auslöst, mit der versicherten Person weder verwandt noch verschwägert, so besteht 
ein Leistungsanspruch nur, wenn Letztere die Reise allein fortsetzen müsste.

4.3 	� Wenn die lebensnotwendigen Medikamente der versicherten Person zerstört, gestohlen werden oder 
verloren gehen, werden die folgenden Leistungen erbracht:

a 	 Hilfeleistung durch Mobi24;
b 	 die Kosten für das Nachsenden der Medikamente;
c 	� ein rückzahlbarer Kostenvorschuss bis max. CHF 5000.– zur Beschaffung der Medikamente vor Ort;
d 	� die Mehrkosten für die direkte Rückreise, sofern die lebensnotwendigen Medikamente nicht vor Ort beschafft 

oder rechtzeitig nachgesandt werden können.

4.4 	Die Kosten für notwendige Medienrückrufe sind gedeckt, wenn
a 	� die versicherte Person zurückreisen muss, weil jemand, der ihr persönlich sehr nahe steht oder der Stellvertre-

ter bzw. die Stellvertreterin am Arbeitsplatz ernsthaft erkrankt, an erheblichen Schwangerschaftsbeschwerden 
leidet, schwer verunfallt oder gestorben ist und die Anwesenheit des Versicherten am Wohnsitz oder am Ar-
beitsplatz unerlässlich ist;

b 	� das Eigentum der versicherten Person von einem Feuer-, Elementar-, Diebstahl- oder Wasserschaden betroffen 
und die Rückreise notwendig ist.

5 	 Welche Einschränkungen gelten für die Versicherungen?
5.1	� Bei militärischer oder behördlicher Requisition, kriegerischen Vorfällen, Neutralitätsverletzungen, Revolution, 

Rebellion und den dagegen ergriffenen Massnahmen, sowie bei Erdbeben, vulkanischen Eruptionen oder Ver-
änderungen der Atomkernstruktur haftet die Mobiliar nur, wenn die versicherte Person nachweist, dass der 
Schaden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammenhang steht. Wird die versicherte Person ausserhalb der 
Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein von einem dieser Ereignisse überrascht, setzen die Leistungen 
der Mobiliar erst 14 Tage nach dem erstmaligen Auftreten aus.

5.2	� Bei Unruhen aller Art (Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung, Kra-
wall, Tumult usw.) ausserhalb der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein und den dagegen ergriffenen 
Massnahmen haftet die Mobiliar nur, wenn die versicherte Person glaubhaft darlegt, alle zumutbaren Vorkeh-
rungen zur Vermeidung des Schadens getroffen zu haben.

6. 	 Für welche Fälle besteht kein Versicherungsschutz? Nicht versichert sind Ereignisse
a 	� bei der Teilnahme an Rennen, Rallyes oder ähnlichen Wett- oder Trainingsfahrten mit Motorfahrzeugen oder 

Motorschiffen;
b 	� bei der Teilnahme an Wettkämpfen oder Trainings im Zusammenhang mit Profisport und generell bei Sportar-

ten mit Verletzungsziel (z.B. Boxen, Ringen, Kickboxen usw.); 
c 	� beim vorsätzlichen Begehen von Verbrechen, Vergehen oder beim Versuch dazu, sowie bei der Teilnahme an 

Raufereien;
d 	� im Zusammenhang mit schwerer Trunkenheit, missbräuchlicher Verwendung von Medikamenten, Drogen oder 

Chemikalien;
e 	� die beim Kauf der euro26 Karte oder der Jugendkarte Liechtenstein (Vertragsabschluss) oder bei der Reisebu-

chung bereits eingetreten sind, oder deren Eintritt für die versicherte Person voraussehbar war;
f 	� bei Ausübung einer gewagten Handlung, bei der sich die versicherte Person wissentlich einer besonderen Ge-

fahr aussetzt, wie beispielsweise Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 m, Canyoning, Bungeejumping, Para-
gliding, sowie Klettern, Bergsteigen und Bergtouren ab einer Höhe von 5000 m, Teilnahme an Expeditionen.

7 	 Wem sind Schadenfälle zu melden?
7.1	�N otfälle
	� Für Hilfeleistungen ist unverzüglich die Mobi24 Call-Service-Center AG, Bundesgasse 35, 3001 Bern zu be-

nachrichtigen: 
Telefon 	 0844 84 84 84 
Telefax 	 031 389 82 10 
Die Mobiliar übernimmt nur Leistungen, die durch Mobi24 angeordnet worden sind. Die Anmeldekosten wer-
den zurückerstattet.

7.2 	�S chadenereignisse, die keine Intervention durch Mobi24 erfordern 
	� Meldungen sind unverzüglich an die gebietszuständige Generalagentur oder an die Direktion der Mobiliar, 

Postfach, 3001 Bern zu erstatten.

8 	� Wann sind Kostenvorschüsse zurückzubezahlen? 
Von der Mobiliar geleistete Kostenvorschüsse sind innerhalb von 30 Tagen nach der Rückkehr an den Wohnort 
zurückzubezahlen.

9 	� Was geschieht, wenn Ansprüche gegenüber Dritten bestehen? 
Wenn die Mobiliar aus diesem Vertrag Leistungen erbracht hat, für welche auch bei Dritten Ansprüche geltend 
gemacht werden können, hat die versicherte Person diese Ansprüche an die Mobiliar abzutreten, und zwar bis 
zur Höhe der erbrachten Leistungen.

10 	� Welches Gericht kann bei Streitigkeiten angerufen werden? 
Kommt es wider Erwarten zu Streitigkeiten, so kann die versicherte Person die Mobiliar an ihrem Wohnort 
oder am Sitze der Gesellschaft in Bern einklagen. Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person 
ausserhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, so gilt Bern als Gerichtsstand.

11 	� Anwendbares Recht 
Für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist das schweizerische Recht anwendbar.

12 	� Welches Recht gilt zusätzlich zu diesen Bestimmungen? 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag 
(VVG) bzw. im Fürstentum Liechtenstein das Versicherungsvertragsgesetz (VersVG), deren zwingende 
Bestimmungen anders lautenden Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen vorgehen.


